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Novapark-Kurs 1987

Was miissen die Mitarbeiter/innen der 6ffentlichen
Fiirsorge iiber die IV und die EL wissen, um die Klienten
gut beraten zu konnen?

Referat von Jean-Pierre Gubser, Chef der AHV-Zweigstelle und des Arbeits-
amtes der Stadt St. Gallen

Einleitung

Ziel meiner Ausfiihrungen ist es, eine Reihe von Einzelheiten fiir und aus dem
praktischen Alltag im Bereich der Invalidenversicherung und der Ergdanzungs-
leistungen zu vermitteln.

Fiir den Praktiker an der Basis, der sich mit mehreren Bereichen der Sozial-
versicherung befassen muss, haben die Gesetze, Verordnungen, Weisungen
und Rechtsprechung einen Umfang angenommen, wo die Transparenz
schwierig wird und nur noch der Spezialist alle Einzelheiten kennt! In dem
Sinn bin ich aufgrund meiner Funktion, als Leiter der AHV-Zweigstelle und
des Arbeitsamtes der Stadt St.Gallen, eher ein Allrounder, das heisst, auch
ich kenne nicht alle Einzelheiten!

Fiir uns alle stellt sich in der Praxis das Problem, wie wir die Klienten gut
und angemessen beraten kénnen. Im Bereich der Invalidenversicherung und
der Ergdnzungsleistungen geht es darum, Kenntnisse iiber die wichtigsten Lei-
stungen, Voraussetzungen, das Verfahren, die Aufgaben und Arbeitsweise der
beteiligten Stellen zu kennen. Dabei empfiehlt es sich, Einzelheiten dem Spe-
zialisten zu tiberlassen und nicht stundenlang in Gesetzen oder Wegleitungen
zu suchen, um dann festzustellen, dass diese oder jene Weisung bereits iiber-
holt ist. Da fiihren gute und personliche Kontakte zu den entsprechenden
Stellen und den Mitarbeitern oft schneller zum Ziel!

Trotz der vielen Weisungen und Vorschriften bestehen (gliicklicherweise)
kantonale Verfahrensunterschiede, unterschiedliche Praxis und auch unter-
schiedliche Ausniitzung der Ermessensspielraume auch im Bereich der Invali-
denversicherung und der Ergidnzungsleistungen.

Invalidenversicherung (IV)

Invaliditdtsbegriff

Als Invaliditit im Sinne der IV gilt die durch einen koérperlichen oder geisti-
gen Gesundheitsschaden als Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder
Unfall verursachte bleibende oder lingere Zeit dauernde Erwerbsunfihigkeit.
Im ibrigen geniigt das Vorliegen eines Gesundheitsschadens an sich nicht,
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um Leistungen der IV auszuldsen. Erst wenn sich dieser auf die Erwerbsfihig-
keit des Versicherten auswirkt, liegt eine Invaliditit im Sinne der IV vor. Der
gesetzliche Invaliditidtsbegriff deckt somit nicht nur die langliufig als «Gebre-
chen» bezeichneten Gesundheitsschiaden, sondern gewisse Anomalien schwe-
rer Art, die in bezug auf Erwerbsfihigkeit einer Geisteskrankheit gleichkom-
men. Dagegen gelten blosse Charakterdefekte wie Arbeitsscheu, Liederlich-
keit oder Erziehungsmangel nicht als Invaliditit.

Versicherungsmdssige Voraussetzungen

Die allgemeinen versicherungsmaissigen Voraussetzungen gelten fiir Schwei-
zer Biirger als erfillt, wenn diese bei Eintritt der Invaliditit zum Kreis der
Versicherten gehoren, Auslinder und Staatenlose sind gemiss IVG an-
spruchsberechtigt, solange sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz
haben und sofern sie bei Eintritt der Invaliditit wihrend mindestens 10 vollen
Jahren Beitriige geleistet oder ununterbrochen wihrend 15 Jahren in der
Schweiz zivilrechtlichen Wohnsitz gehabt haben, diese Voraussetzungen sind
durch staatsvertragliche Vereinbarungen oder Sonderregelungen (z.B. fiir
Fliichtlinge) gemildert.

Anmeldeverfahren

Der Invalidititsbegriff und das Erfiillen der versicherungsmissigen Voraus-
setzungen sind zwei Elemente, die fiir den «Laien» an der Basis sehr oft nicht
beurteilt, festgestellt oder gar iiberpriift werden kénnen. Somit wird sehr oft
nichts anderes iibrig bleiben, als mit dem Anmeldeverfahren eine Abklirung
Uber allfillige Leistungen der IV in Gang zu setzen.

In dem Sinne mdéchte ich Mut machen, das «Verfahren» in Gang zu setzen,
anstatt lange Abkldrungen zu tédtigen, ob Anspriiche bestehen. Aufgrund der
Komplexitit konnen IV-Durchfiihrungsstellen ohne Unterlagen den «Fall»
meist auch nicht beurteilen.

Beispielsweise werden IV-Renten nicht nur bei einer Dauerinvaliditét, son-
dern auch nach langdauernder Krankheit und nach Ablauf einer 360tigigen
Arbeitsunfidhigkeit in rentenbegriindendem Ausmasse gewahrt. Obwohl ge-
rade bei diesen Versicherten der Gesundheitszustand nicht stabilisiert ist und
die IV ihrem Grundsatz «Eingliederung vor Rente» kaum nachleben kann,
empfiehlt sich eine friihzeitige Anmeldung. Obwohl oft sogar noch Leistun-
gen der Krankenversicherung (720 Tage) fliessen.

Wer Leistungen der IV beansprucht, hat sich beim Sekretariat der kantona-
len IV-Kommission seines Wohnsitzkantons anzumelden, das offizielle An-
meldeformular ist bei den AHV-Ausgleichskassen, den AHV-Zweigstellen der
Gemeinden, den Sekretariaten der IV-Kommissionen und den IV-Regional-
stellen erhaltlich.

Befugt zur Anmeldung sind grundsitzlich der Versicherte, sein gesetzlicher
Vertreter sowie Behorden oder Dritte, die den Versicherten unterstiitzen oder
dauernd betreuen.



Anmeldungen sind grundsitzlich vor der Durchfithrung von Eingliede-
rungsmassnahmen einzureichen. Dies gilt insbesondere auch fiir Massnahmen
beruflicher Art.

Bei verspiteter Anmeldung werden die Leistungen hdchstens fiir die zwolf
der Anmeldung vorangegangenen Monate ausgerichtet.

Mit der Anmeldung werden automatisch alle nach IVG moglichen Leistun-
gen von Amtes wegen gepriift.

IV-Stellen und ihre Aufgaben

IV-Sekretariat

Das IV-Sekretariat ist zustdndig fiir

— die Entgegennahme der Anmeldungen der Versicherten

- das Einholen der notwendigen Unterlagen (Arzt- und Abklarungsberichte,
Lohnausweise, Gutachten usw.)

- die Auskunftserteilung

- die Beschlussfassung und Erstellung von Kostengutsprachen

— die Antragstellung und Ausfertigung der IVK-Beschliisse und Verfiigungen

— die Anhorung des Versicherten nach Erlass des Vorbescheides

- die Rechnungskontrolle

— die Abkldarungen bei Versicherten an Ort und Stelle

— die Uberpriifung und das Abklidrungsverfahren bei der Zusprechung von
Hilfsmitteln an Altersrentner

IV-Kommission (IVK)

Die IV-Kommission besteht in der Regel aus fiinf Mitgliedern (Arzt/Fachper-
son fiir Fragen des Arbeitsmarktes und der beruflichen Eingliederung/Fiirsor-
ger oder Sozialarbeiter/Jurist). Die Kommission fasst Beschluss iiber die vom
IV-Sekretariat vorbereiteten Leistungsbegehren. In der Praxis miissen aber
nicht alle Begehren von der IVK behandelt werden. Aufgrund von Art. 60bis
IVG sind die Befugnisse auf das IV-Sekretariat, den Pridsidenten der IVK und
auf die Gesamtkommission aufgeteilt.

Im Grundsatz kann das IV-Sekretariat selbstindig entscheiden, wenn die
Voraussetzungen fiir die Zusprechung bestimmter Leistungen offensichtlich
erfiillt sind.

Die Kompetenzaufteilung entlastet ganz wesentlich den Kommissionspra-
sidenten von Routineféllen, so dass er sich vermehrt den kritischen Geschéf-
ten widmen kann.

IV-Regionalstellen

Die IV-Regionalstellen befassen sich mit der Abklarung und Durchfiithrung
der beruflichen Eingliederungsmassnahmen. Oft sind die Regionalstellen fiir
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mehrere Kantone zustindig. Gestiitzt auf den neuen Art. 63 1VG sind die 1V-
Regionalstellen ermichtigt, ohne Beschluss der IVK, Eingliederungsmassnah-
men fir Versicherte abzukliren und ihnen Arbeit zu vermitteln, solange da-
durch keine Leistungen der Versicherung ausgeldst werden, Eingliederungs-
versuche bei Arbeitgebern bis zur Dauer von 6 Monaten und bei Eingliede-
rungsstatten bis 3 Wochen, vorbehiltlich Taggeldanspruch, zu veranlassen.
Mit dem direkten Einsatz der Regionalstelle soll der Zeitverlust vermindert
werden.

Medizinische Abklirungsstellen (MEDAS)

Die MEDAS sind medizinische Abklidrungsstellen der 1V, die im Auftrag der
IVK medizinischen Abklirungen mit dem Ziel einer Beurteilung des gesam-
ten Gesundheitszustandes und der zumutbaren Arbeitsfahigkeit des Ver-
sicherten durchfiihren. Die fiinf Stellen befinden sich in Basel, St. Gallen, Lu-
zern, Bellinzona und Lausanne. Die MEDAS sind aber keine Kliniken. Be-
handlungen werden nicht durchgefiihrt.

Zusprechung von Leistungen

Der Beschluss iiber die Zusprechung von IV-Leistungen wird vom IV-Sekreta-
riat oder von der IVK gefasst und dem Versicherten durch eine Mitteilung
oder Verfiigung mit Rechtsmittelbelehrung durch die zustindige Ausgleichs-
kasse mitgeteilt.
Dabei kann es sich um folgende Leistungen handeln:
- medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen
- Sonderschulung und Massnahmen pddagogischer-therapeutischer Art
- Pflegebeitrége fiir hilflose Minderjdhrige
— medizinische Massnahmen zur beruflichen Eingliederung
— berufliche Eingliederungsmassnahmen
- Hilfsmittel im Rahmen einer vom Bundesrat aufgestellten Liste
-~ Hilfsmittel im Rahmen des Kreisschreibens tiber die Abgabe von Hilfsmit-
teln durch die Altersversicherung
— Vergiitung von Reisekosten, die im Zusammenhang mit Abklidrungs- oder
Eingliederungsmassnahmen der IV entstehen
— Taggelder
- IV-Renten
— Hilflosenentschidigungen
Die Leistungspalette der IV ist sehr umfangreich und kann im Rahmen die-
ser Ausfiihrungen nur summarisch aufgelistet werden.

Auskiinfte

Auskiinfte tiber das Verfahren im Einzelfall sind deshalb immer beim zustin-
digen IV-Sekretariat einzuholen.



Von der grundsitzlichen Schweigepflicht der IV-Organe gegeniiber Dritten
sind generell die Amtsstellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, der
SUVA sowie der vom Bund anerkannten Kranken- und Arbeitslosenkassen
befreit, soweit die gewiinschten Angaben zur Beurteilung von Anspriichen auf
Versicherungs- oder Sozialleistungen oder deren Bemessung notwendig sind.

Dabei kdnnen medizinische Angaben aber nur mit Zustimmung des zustén-
digen Arztes weitergegeben werden.

In der Praxis werden oft zukiinftige IV-Rentner von Fiirsorgebehorden be-
vorschusst. Eine Verrechnung der Fiirsorgeleistungen ist nur mit der Renten-
nachzahlung moglich, da die Rente unabtretbar und unverpfiandbar ist. Das
Gesuch um Verrechnung muss auf einem besonderen Antragsformular gestellt
werden.

Schlussbemerkungen

Die IV ist keine Fiirsorgebehorde, sondern eine Sozialversicherung, die ihre
Leistungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften erbringt. Im Grundsatz
bemiiht sie sich aber, nach moglichen Leistungen zu suchen und sie auch zu-
zusprechen. Die langen Wartefristen konnen Versicherte manchmal in finan-
zielle Engpésse bringen. Diese Fristen entstehen oft dadurch, dass die Anga-
ben fiir die Beurteilung nicht geniigen und dass zahlreiche beteiligte Stellen
oft selber lange Wartefristen haben. Die Beurteilung der Arbeitsunfiahigkeit
durch den Arzt (Behinderung im Aufgabenbereich) ist meist nicht identisch
mit dem Begriff der Erwerbsfiahigkeit der Invalidenversicherung.

Erginzungsleistungen
Grundsdtzliches

Die Ergdnzungsleistungen werden durch die Kantone ausgerichtet und sollen
zusammen mit den iibrigen Einkiinften in angemessener Weise den Existenz-
bedarf der Betagten, Hinterlassenen und Invaliden decken. Bei Erfiillung der
gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf die Ergdnzungsleistungen und in
deren Rahmen auf die Vergiitung von Krankheitskosten, Hilfsmitteln sowie
Behandlungs- und Pflegegerite ein klagbarer Rechtsanspruch.

Anspruchsvoraussetzungen

Erginzungsleistungen stehen Personen zu

— die einen eigenen Anspruch auf eine Rente der AHV oder auf eine Rente
oder Hilflosenentschiadigung der IV besitzen;

— in der Schweiz Wohnsitz haben und sich hier tatsdchlich auch aufhalten;

— die das Schweizer Biirgerrecht besitzen oder sich als Ausldnder ununter-
brochen 15 Jahre oder als Fliichtlinge oder Staatenlose ununterbrochen
fiinf Jahre in unserem Land aufgehalten haben.
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Die Ergianzungsleistungen (1987) sind keine Fiirsorgeleistungen. Sie garantie-
ren folgende Mindesteinkommen, die zugleich die Einkommensgrenzen bilden:

- fiir Alleinstehende Fr. 12 000.—-
— fiir Ehepaare Fr. 18 000.-
— fiir jedes der ersten 2 Kinder Fr. 6 000.—
— fiir jedes der weiteren 2 Kinder Fr. 4000.—
— fiir jedes der iibrigen Kinder Fr. 2000.-

Wegen der Beriicksichtigung der Kosten fiir Miete, Krankenkassenpriamien
usw. erreicht der EL-Beziiger meist ein hoheres Einkommen.

Anmeldung

Der Anspruch auf Ergidnzungsleistung wird durch eine schriftliche Anmel-
dung geltend gemacht. Dafiir besteht ein amtliches Anmeldeformular, das bei
der AHV-Zweigstelle der Wohnsitzgemeinde des Rentenbeziigers eingereicht
werden muss.

Zur Einreichung des Anmeldeformulars sind der Anspruchsberechtigte,
der Ehegatte, die Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie, die Ge-
. schwister sowie die Fiirsorge- und Vormundschaftsbehérden befugt.

Die AHV-Zweigstelle nimmt die Anmeldung entgegen, hélt darauf das Da-
tum fest, da dies einen Einfluss auf die Anspruchsberechtigung hat. Nach
Priifung der Angaben leitet die AHV-Zweigstelle die Anmeldung an die kan-
tonale Ausgleichskasse weiter.

Vorher nimmt sie in der Regel folgende Kontrollen vor:

- Kontrolle der Personalien

— Kontrolle der Vollstindigkeit und Richtigkeit der Angaben {iber die wirt-
schaftlichen Verhiltnisse aufgrund der vorhandenen Belege, der Steuer-
akten und weiteren Abkldrungen.

Im weiteren sorgt die AHV-Zweigstelle fiir das Beibringen aller erforder-

lichen Unterlagen und Belege wie:

— Postabschnitte/Verfiigungen iliber AHV/IV-Renten, SUVA-Renten, Pen-
sionen, Ausldndische Renten

—~ Mietvertrige

— Krankenversicherungsausweise

— Scheidungsurteile (Alimentenvereinbarungen)

— Darlehensvertriage usw.

Die amtlichen Formulare und Weisungen sind nicht fiir alle EL-Beziiger
leicht verstindlich. Deshalb sind die Zweigstellen den Gesuchstellern meist
behilflich und ergidnzen die Anmeldung durch geeignete Befragung. Damit
konnen in der Praxis Riickforderungen wegen unvollstindiger oder unwahrer
Angaben vermieden werden. Im weiteren sind bei der Anmeldung die Ver-
sicherten auf die Krankheitskosten und Meldepflicht bei einer Anderung der
wirtschaftlichen Verhaltnisse aufmerksam zu machen.
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Berechnung und Hohe der Ergdnzungsleistung

Bei der Berechnung der EL wird unterschieden zwischen Nicht-Heimbewoh-

nern und Heimbewohnern. Der Unterschied liegt im Berechnungsmodus.

Beim Nicht-Heimbewohner werden zuerst alle Einkommensbestandteile zu-

sammengezdhlt, um die Abziige vermindert und das Ergebnis mit der Einkom-

mensgrenze verglichen. Der Unterschied ergibt den Betrag der jihrlichen Er-
ganzungsleistung. Beim Heimbewohner werden die Einnahmen den Aus-
gaben gegeniibergestellt, die fiir die EL massgebend sind, die Differenz ergibt
den Betrag der EL. Die Kantone bestimmen aber die Hohe der anrechenbaren
Heimkosten und den Betrag fiir persénliche Auslagen.
Voll als Einkommen werden angerechnet insbesondere

- Renten der AHV/1V, berufliche Vorsorge, Militdrversicherung, Unfallver-
sicherung, ausldndische Sozialversicherungen

— Ein %s, bei Altersrentnern, Y10 bei Heimaufenthalt bis !5, des nach Abzug
der Schulden verbleibenden Vermdgens, soweit dies bei Alleinstehenden
Fr. 20 000, bei Ehepaaren Fr.30 000 ubersteigt (Sonderregelungen der
Kantone Art. 4 ELG)

— Bruttoertrag aus beweglichem Vermogen (Zinsen)

- Einnahmen aus unbeweglichem Vermogen (Miete/Untermiete)

— Familienrechtliche Unterhaltsbeitrige

- Ersatzeinkiinfte (Taggelder Unfall-, Kranken-, Arbeitslosen-Versicherung)
Teilweise angerechnet wird ein allfdlliges Erwerbseinkommen

— Davon werden die Sozialversicherungsbeitrage, Gewinnungskosten, ein
Freibetrag von Fr. 1000 bei Alleinstehenden und Fr. 1500 bei Ehepaaren ab-
gezogen. Vom Rest werden lediglich % angerechnet.

Nicht als Einkommen werden angerechnet:

— Unterstiitzungsleistungen Verwandter geméass ZGB 328/329

— Unterstiitzungsleistungen der o6ffentlichen Fiirsorge (einmalige oder pe-
riodische Leistungen)

— Leistungen mit ausgesprochenem Fiirsorgecharakter (ohne Rechtspflicht/
einmalig oder wiederkehrend: Leistungen offentlicher und privater Ge-
meinnutziger Organisationen usw.)

Vom Einkommen kénnen abgezogen werden:

— Tatsdchlich geleistete Unterhaltsbeitriage

— Krankenversicherungsprimien zur Deckung der Kosten in der allgemeinen
Abteilung

— Beitrdge an die AHV/IV/EO/ALV/BVG/UVG usw.

Aufgrund von Art. 4 ELG konnen die Kantone in einzelnen Bereichen Son-
derregelungen treffen. Bei den Nicht-Heimbewohnern betrifft dies den Miet-
zinsabzug und die Mietnebenkosten. Bei den Heimbewohnern haben die mei-
sten Kantone zur Deckung der Kosten aufgrund von Art. 4 ELG die Einkom-
mensgrenze um ' erhoht, unterschiedliche Regelungen bestehen beim Ver-
mogensverzehr von Altersrentnern in Heimen (%, %0), der Begrenzung der
Heimkosten (Tagestaxen von Fr. 41.— bis unbegrenzt, nach Heimtypen usw.)
und der Festsetzung des Betrages fiir personliche Ausgaben.
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Verfiigung und Auszahlung

Beginn und Ende des Anspruchs: Der Anspruch auf eine EL besteht erstmals
fir den Monat, in dem die Anmeldung eingereicht wurde und sidmtliche ge-
setzliche Voraussetzungen erfiillt sind. Er erlischt auf Ende des Monats, in
dem eine der Voraussetzungen dahingefallen ist.

Wird jedoch die EL-Anmeldung innerhalb von 6 Monaten seit der Zustel-
lung der AHV/IV-Rentenverfiigung eingereicht, so beginnt der Anspruch mit
dem Monat der Anmeldung fiir die Rente, bzw. mit der Rentenberechtigung.

Aufgrund der Anmeldung und Berechnung, meist durch die kantonale
Ausgleichskasse, erstellt diese eine Abweisungs- oder Zusprechungsverfii-
gung. Dieser Verfligung wird meist ein Berechnungsblatt beigelegt.

Gegen die Verfiigung kann der Betroffene Beschwerde bei der kantonalen
Rekursbehérde erheben, deren Entscheid kann an das Eidg. Versicherungsge-
richt weitergezogen werden.

Fir die Auszahlung der EL an eine Behorde oder Drittperson ist ein «Ge-
such um Rentenauszahlung an eine Drittperson oder Behorde» der zustindi-
gen Ausgleichskasse einzureichen.

Mutationen, Meldepflicht, Uberpriifung der wirtschaftlichen Verhdltnisse

Der Anspruchsberechtigte, sein gesetzlicher Vertreter und die Drittperson
oder Behorde, welcher die EL ausbezahlt wird, sind verpflichtet, der zustindi-
gen Durchfiihrungsstelle (AHV-Zweigstelle) von jeder Anderung in den per-
sonlichen und jeder ins Gewicht fallenden Anderung des Einkommens und
Vermogens unverziglich Meldung zu erstatten. Dies gilt insbesondere bei
Aufnahme oder Aufgabe einer Erwerbstitigkeit, Erhéhung einer Leistung der
Vorsorgeeinrichtung, Anfall einer Erbschaft, Eintritt in oder Austritt aus
einem Heim usw.

Regelt eine Drittperson die finanziellen Angelegenheiten eines EL-Bezii-
gers, ist sie gegeniiber der EL-Stelle meldepflichtig. Dies gilt beispielsweise,
wenn die Drittperson die EL regelmissig in Empfang nimmt oder iiber das
Postcheck- oder Bank-Konto verfiigt, auf das die EL angewiesen wird. Der
EL-Beziiger kann sich bei Unterlassung einer solchen Meldung nicht auf den
guten Glauben berufen.

Anderungen der personlichen und wirtschaftlichen Verhiltnisse:

Bei jeder Verinderung der Berechnung der EL zugrunde liegenden Perso-
nengemeinschaft, der Rente der AHV oder IV sowie bei Eintritt einer voraus-
sichtlich langere Zeit dauernden wesentlichen Verminderung oder Erhohung
des anrechenbaren Einkommens sind die EL auch im Laufe des Kalenderjah-
res zu erhéhen, herabzusetzen oder aufzuheben. Massgebend ist das neue, auf
ein Jahr umgerechnete dauernde Erwerbseinkommen sowie das bei Eintritt
der Verinderung vorhandene Vermaogen.

Macht die Anderung der EL weniger als Fr. 120.— im Jahr aus, so kann auf
eine Anpassung verzichtet werden.
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Zeitpunkt der Erhéhung, Herabsetzung, Aufhebung

Ist die EL im Verlaufe des Jahres zu erhohen, so wird die erhéhte Leistung

von folgendem Zeitpunkt an ausgerichtet:

- Bei Eintritt einer wesentlichen Verminderung des Einkommens: vom Be-
ginn des Monats an, in dem die Anderung gemeldet wurde, aber friihestens
vom Monat an, in dem diese eintritt.

Periodische Uberpriifung

Aufgrund von Artikel 30 ELV haben die mit der Festsetzung und Auszahlung
der EL betrauten Stellen die wirtschaftlichen Verhiltnisse der Beziiger pe-
riodisch zu iiberpriifen. Dies geschieht mindestens alle vier Jahre.

Besonderheiten:

Auslandaufenthalte bis zu drei Monaten im Jahr zu Besuchs-, Ferien- oder
Kurzwecken unterbrechen die laufende EL nicht. Dauert ein solcher Aufent-
halt aber aus zwingenden Griinden lédnger (z.B. Unfall, Transportunfihigkeit
usw.), so kann die EL bis hochstens ein Jahr weitergewdhrt werden, sofern der
Versicherte ausser seinem Wohnsitz den Schwerpunkt seiner Beziehungen in
der Schweiz behilt.

Bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer fiir Ausldnder, Flichtlinge und
Staatenlose werden bei der EL-Anmeldung Unterbrechungen von weniger als
drei Monaten ausser acht gelassen, ist die Frist durch einen mehr als dreimo-
natigen Auslandaufenthalt unterbrochen, so beginnt sie bei erneuter Einreise
in die Schweiz wieder von vorne zu laufen. Daher miissen Auslandaufenthalte
von mehr als drei Monaten gemeldet werden.

Krankheitskosten

Im Rahmen der Ergdnzungsleistungen besteht ein Anspruch auf die Ver-
giitung ausgewiesener Kosten fiir Arzt, Arznei, Krankenpflege, Hilfsmittel so-
wie Behandlungs- und Pflegegerite, ebenfalls als Krankheitskosten gelten die
behinderungsbedingten Mehrkosten.

Allgemeine Voraussetzungen:

Die Kosten sind durch Rechnungen oder Krankenkassenabrechnungen zu be-
legen. Sie miissen dem EL-Beziiger oder den in die EL-Berechnung einbezo-
genen Versicherten grundsétzlich selber erwachsen sein.

Die Krankenkosten miissen grundsitzlich in der Schweiz entstanden sein.

Arztliche Verordnungen: Kosten fiir Medikamente, Didt, Kuren usw. kon-
nen nur beriicksichtigt werden, wenn eine drztliche Verordnung vorliegt.

Die Kosten werden nur vergiitet, wenn sie innert 12 Monaten seit der Rech-
nungsstellung geltend gemacht werden. Der Versicherte hat einen jahrlichen
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Selbstbehalt von Fr. 200.— zu tragen (Ausnahme: Mietkosten fiir Elektrobet-
ten, Hilfsmittel wie Horgerdte, Krankheitskosten von Heiminsassen, Diit-
kosten).

_ Als Krankheitskosten gelten folgende Auslagen: Honorare diplomierter
Arzte und Zahnirzte, Medikamente und homéopathische Arzneimittel, sofern
vom Arzt verordnet.

Ausgewiesene Mehrkosten fiir lebensnotwendige Diédtkosten der allgemei-
nen Abteilung bei voriibergehendem Aufenthalt in einem Spital. Arztlich ver-
ordnete Badekuren und Rekonvaleszenzaufenthalte, unter Abzug eines Bei-
trages fiir Unterkunft und Verpflegung, Hauspflegekosten fiir Krankenpflege.

Abgabe oder Finanzierung von Hilfsmitteln, Pflegehilfs- und Behandlungs-
gerdten (Hilfsmittel genannt), aufgrund der Bestimmungen im Anhang der
Verordnung iiber den Abzug von Krankheits- und Behinderungskosten kon-
nen eine ganze Palette von Hilfsmitteln leihweise abgegeben oder finanziert
werden. Die Liste umfasst von Bein- und Armapparaten, Starbrillen, Brust-
prothesen und Elektrobetten noch eine Reihe anderer Gerite.

Krankheitskostenabfindung

Wird wegen Uberschreitung der Einkommensgrenze keine monatliche EL
ausgerichtet, so kann aufgrund der verfiigbaren Quote fiir die Vergiitung von
Krankheitskosten eine einmalige Abfindung ausgerichtet werden; vergiitet
wird dann nach der Formel:
- ausgewiesene Krankheitskosten
— abziiglich Selbstbehalt
— minus Betrag, um den die Einkommensgrenze iiberschritten wird.

Die von den Fiirsorgebehérden und gemeinniitzigen Organisationen bevor-
schussten oder von Verwandten oder Bekannten ohne Rechtspflicht bezahlten
Krankheitskosten sind ebenfalls zu vergiiten.

Behinderungsbedingte Mehrkosten

Im Rahmen der Krankheitskosten konnen folgende ausgewiesene Aufwen-
dungen bis Fr. 3600.— pro Jahr und Person vergiitet werden.

Haushilfedienst: Hilfe einer Drittperson im Haushalt fiir Kochen, Putzen,
Waschen usw. Es konnen pro aufgewendete Stunde hochstens Fr. 15.—- vergii-
tet werden.

Transport zum nichstgelegenen medizinischen Behandlungsort: Grund-
sdtzlich konnen die Kosten fiir die Beniitzung eines 6ffentlichen Verkehrsmit-
tels zum nédchsten medizinischen Behandlungsort beriicksichtigt werden. Ist
dies nicht moglich, konnen die Kosten eines anderen zumutbaren Verkehrs-
mittels iibernommen werden. Es gelten folgende Ansitze:

Personenwagen 45 Rappen pro Kilometer
Taxi tatsachliche Auslagen
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Mehrkosten fiir Miete einer rollstuhlgingigen Wohnung: Die Mietzins-
mehrkosten werden bei der laufenden EL beriicksichtigt. Diese Kosten sind
deshalb als Ausnahme bereits bei der Anmeldung fiir eine EL oder anlésslich
einer Mutation geltend zu machen.

Verfiighare Quote

Im Grundsatz entspricht die verfiigbare Quote fiir krankheits- und behinde-
rungsbedingte Mehrkosten der Differenz zwischen der Einkommensgrenze
und der jdhrlich ausgerichteten Ergdnzungsleistung. Diese Quote ist somit be-
tragsmaissig begrenzt.

Auskunfispflicht

Die Durchfiihrungsorgane der EL unterstehen ebenfalls einer Schweige-
pflicht. Davon ausgenommen sind analog wie bei der IV Auskiinfte an Amts-
stellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, soweit die gewiinschten An-
gaben zur Beurteilung von Anspriichen auf Versicherungs- oder Sozialleistun-
gen und deren Bemessung notwendig sind.

Anschlussleistungen bei den EL

Wegen der finanziellen Begrenzungen bei den EL kennen verschiedene Kan-
tone Anschlussleistungen, die ausgerichtet werden. Wenn der Rentenbeziiger
wegen hoher Aufwendungen durch Miete, Heizung, Krankheitskosten, Heim-
taxen usw. seinen Lebensunterhalt immer noch nicht finanzieren kann.

Schlusswort

Die 1V ist recht komplex und entsprechend fiir alle Beteiligten zeitintensiv,
fir die Firsorgebehorden bedeutet dies oft, dass der Versicherte in einen fi-
nanziellen Engpass gerdt und dann bevorschusst werden muss.

Die Ergidnzungsleistungen sind wesentlich einfacher, decken aber durch
das System und ihre Leistungsbegrenzung (Einkommensgrenze) nicht in allen
Fillen simtliche Kosten ab.

In diesem Sinn liegt es an uns, die gesetzlichen Mdoglichkeiten der IV und
EL auszuschopfen und ihre Leistungen in materieller und beraterischer/
menschlicher Hinsicht darauf aufzubauen.

16



	Was müssen die Mitarbeiter/innen der öffentlichen Fürsorge über die IV und die EL wissen, um die Klienten gut beraten zu können?

